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Beschlussempfehlung und Bericht

des Finanzausschusses

Staatshaushaltsplan 2000/2001
Einzelplan 03: Innenministerium

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen:

I .

1 . K a p .  0 3 0 1  –  M i n i s t e r i u m

Tit. 422 01 Planstellen für Beamte

2001 2000

2. Stabsstelle für Verwaltungsreform

Bes.Gr. A 16 Ministerialrat

statt 2 2
zu setzen 3 3

kw 31. 12. 2009 1* 1*

Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor

statt 11 11
kw 31. 12. 2001 1* 1*

zu setzen 15 15
kw 31. 12. 2001 1* 1*
kw 31. 12. 2009 4* 4*

Haushaltsvermerk unverändert

neu aufzunehmen:

„Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat 1 1
kw 31. 12. 2009 1* 1*“

folgenden Haushaltsvermerk:

„Zum Ausgleich unterschiedlicher Beförderungsverhältnisse
können in Einzelfällen Planstellen der Abschnitte 1 (Minis-
terium) und 2 (Stabsstelle) vorübergehend gegenseitig in
Anspruch genommen werden.“

und die Erläuterungen entsprechend zu berichtigen;
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Tit. 425 01 Stellenübersicht für Angestellte

2001 2000

C) Tarifliche Angestellte

2. Stabsstelle für Verwaltungsreform

neu aufzunehmen:

„BAT IXb-VII mit Zulage

(Schreibdienst) 0,5 0,5
kw 31. 12. 2009 0,5* 0,5*“

und die Erläuterungen entsprechend zu berichtigen;

im Übrigen Kap. 0301 zuzustimmen.

2 . K a p .  0 3 0 2  –  A l l g e m e i n e  B e w i l l i g u n g e n

zuzustimmen.

3. Kap. 0303 – Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

zuzustimmen.

4. Kap. 0304 – Regierungspräsidium Stuttgart

zuzustimmen.

5. Kap. 0305 – Regierungspräsidium Karlsruhe

zuzustimmen.

6. Kap. 0306 – Regierungspräsidium Freiburg

zuzustimmen.

7. Kap. 0307 – Regierungspräsidium Tübingen

Neu aufzunehmen: 2001 2000
Tsd. DM Tsd. DM

„Tit. 11103 Gebühren aus der Arznei-
mittelüberwachung 273,3 145,2“

mit folgender Erläuterung:

„Zu 11103: Veranschlagt sind Gebühreneinnahmen für Maß-
nahmen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), insbesondere
aus der Herstellerüberwachung gem. § 64 AMG.“

Tit. 422 01 statt 20 695,1 20 416,0
zu setzen 20 968,4 20 561,2

Planstellen für Beamte

2001 2000

Bes.Gr. A 13 Regierungsrat

statt 14 13,5
zu setzen 17 16,5

und die Erläuterungen wie folgt zu ergänzen:

„3 Stellen entfallen auf die Leitstelle Arzneimittelüberwa-
chung.“
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sowie die Stellenzugänge in den Erläuterungen entspre-
chend darzustellen und dabei folgenden Erläuterungstext
aufzunehmen:

„Die Stellenzugänge für die Arzneimittelüberwachung (3
Stellen – A 13 RR –) können frühestens ab dem 1. Juli
2000 besetzt werden.“

im Übrigen Kap. 0307 zuzustimmen.

8 . K a p .  0 3 0 8  –  Z e n t r u m  f ü r  K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k  u n d
D a t e n v e r a r b e i t u n g  ( Z K D )

zuzustimmen.

9 . K a p .  0 3 1 0  –  F e u e r s c h u t z ,  K a t a s t r o p h e n s c h u t z

zuzustimmen.

1 0 . K a p .  0 3 1 1  –  A u s b i l d u n g  f ü r  d e n  V e r w a l t u n g s d i e n s t

zuzustimmen.

11. K a p .  0 3 1 2  –  L a n d r a t s ä m t e r

zuzustimmen.

12. K a p .  0 3 1 4  –  L a n d e s p o l i z e i

2001 2000
Tsd. DM Tsd. DM

Tit. 24202 statt 1080,0 1 080,0
zu setzen 1200,0 1 380,0

Tit. 422 01 statt 1 423 384,1 1 423 384,1
zu setzen 1 423 504,1 1 423 684,1

und Ziffer 1 der Erläuterungen wie folgt zu ergänzen:

„Aufwandsentschädigung auf Einzelnachweis für die Fami-
lienheimfahrten der zur Zentralen Ermittlungsstelle Regie-
rungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV) abgeordneten
Beamten 120,0 300,0“

im Übrigen Kap. 0314 zuzustimmen.

13. K a p .  0 3 1 5  –  W a s s e r s c h u t z p o l i z e i

zuzustimmen.

14. K a p .  0 3 1 6  –  B e r e i t s c h a f t s p o l i z e i

Tit. 422 01 Planstellen für Beamte
2001 2000

4. Pädagogischer Dienst

Bes.Gr. A 13 Polizeischullehrer

statt 6 6
zu setzen 8 8

kw 2* 2*

und die Erläuterungen entsprechend zu berichtigen;
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Tit. 422 03 Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst u. dergl.

In Satz 3 des Haushaltsvermerks nach dem Wort „Polizei-
vollzugsdienstes“ die Worte „bei der Bereitschaftspolizei
und der Landespolizei“ einzufügen.

Tit. 426 01 Stellenübersicht für Arbeiter

2001 2000

B) Tarifliche Arbeiter

LohnGr. 2 – 3

statt 42 42
zu setzen 49 49

kw 7* 7*

im Übrigen Kap. 0316 zuzustimmen.

15. K a p .  0 3 1 7  –  A k a d e m i e  d e r  P o l i z e i

zuzustimmen.

16. K a p .  0 3 1 8  –  L a n d e s k r i m i n a l a m t

zuzustimmen.

17. K a p .  0 3 1 9  –  L a n d e s a m t  f ü r  V e r f a s s u n g s s c h u t z

zuzustimmen.

18. K a p .  0 3 2 0  –  L o g i s t i k z e n t r u m  d e r  P o l i z e i

Tit. 682 01 Ergänzung des Haushaltsvermerks durch folgende Sätze:

„Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Ka-
pitel 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für
Angestellte und Arbeiter sind innerhalb der Gesamtstellen-
zahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Auf-
gaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch ei-
genes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dür-
fen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Lan-
des führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzu-
weisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hier-
zu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.“

im Übrigen Kap. 0320 zuzustimmen.

19. K a p .  0 3 2 1  –  F a c h h o c h s c h u l e V i l l i n g e n - S c h w e n n i n g e n –
H o c h s c h u l e  f ü r  P o l i z e i  –

Tit. 425 01 Stellenübersicht für Angestellte

C) Tarifliche Angestellte

BAT VI b

statt 4 4
zu setzen 5 5

und die Erläuterungen entsprechend zu berichtigen;

im Übrigen Kap. 0321 zuzustimmen.
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20. K a p .  0 3 3 0  –  E i n g l i e d e r u n g

2001 2000
Tsd. DM Tsd. DM

Tit. 24101 statt 600,0 600,0
zu setzen 8 200,0 6 300,0

und die Erläuterungen entsprechend zu berichtigen;

Tit. 68101 statt 1 000,0 1 000,0
zu setzen 12 600,0 9 700,0

und die Erläuterungen entsprechend zu berichtigen;

im Übrigen Kap. 0330 zuzustimmen.

21. K a p .  0 3 3 1  –  F l ü c h t l i n g s a u f n a h m e

zuzustimmen.

II.

Von der Mitteilung des Finanzministeriums vom 14. Dezember 1999
betr. Unterrichtung über die Bewilligung von üpl. Ausgaben bei Kap. 0331
Tit. 643 03 (Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unter-
bringung)
– Drucksache 12/4697

Kenntnis zu nehmen.

26. 01. 2000

Der Berichterstatter: Der Vorsitzende:

Kielburger Dr. Puchta
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B e r i c h t

Der Finanzausschuss hat den

E i n z e l p l a n  0 3  –  I n n e n m i n i s t e r i u m

des Entwurfs des Staatshaushaltsplans für die Jahre 2000 und 2001 in seiner
50. Sitzung am 19. Januar 2000 behandelt und die dort zurückgestellten
Punkte bei der Resteberatung in seiner 54. Sitzung am 26. Januar 2000 erör-
tert.

In diese Einzelplanberatung am 19. Januar 2000 wurde auch die

Mitteilung des Finanzministeriums vom 14. Dezember 1999
– Unterrichtung über die Bewilligung von üpl. Ausgaben bei
Kapitel 0331 Titel 643 03 (Erstattung von Ausgaben für die
Unterkunft bei kommunaler Unterbringung)
– Drucksache 12/4697

mit einbezogen. Dabei empfahl der Finanzausschuss dem Landtag ohne Aus-
sprache einvernehmlich, von dieser Mitteilung auf Drucksache 12/4697
Kenntnis zu nehmen.

Insgesamt wurden im Finanzausschuss zur Beratung des Einzelplans 03 – In-
nenministerium 32 unselbständige Änderungs- bzw. Entschließungsanträge
mit den Nummern 03/1 bis 03/32 eingebracht, die diesem Ausschussbericht
zusammen mit einem zur Resteberatung vom Innenministerium vorgelegten
Bericht vom 25. Januar 2000 als Anlagen beigefügt sind.

Als Berichterstatter führte ein Abgeordneter der SPD in der 50. Sitzung des
Finanzausschusses am 19. Januar 2000 aus, dass sich die Gesamteinnahmen
in den Jahren 2000 und 2001 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr deutlich ver-
ringerten. Dies gelte insbesondere für das Jahr 2000, in dem die Gesamtein-
nahmen um 18,9 % niedriger ausfielen. Im Wesentlichen basiere dies auf
zurückgehenden Bestandszahlen an Spätaussiedlern und Flüchtlingen, was
auch zu geringeren Einnahmen an Gebühren für die vorläufige staatliche Un-
terbringung führe. Ferner seien 2000 und 2001 keine Bundestags- und Euro-
pawahlen geplant, sodass sich keine Einnahmen aus Wahlkostenersätzen aus-
bringen ließen. Darüber hinaus fielen bei der Ausbildung für den Verwal-
tungsdienst geringere Erstattungen für den Anteil der Gemeinden an der Aus-
bildung an.

Für Personalausgaben seien jeweils 2,5 Milliarden DM angesetzt. Dies ent-
spreche nahezu dem gleichen Betrag wie in den Vorjahren.

Auffallend sei die hohe Zahl an k.w.-Stellen. Sie gehe auf die Neuanbringung
von 230 k.w.-Vermerken in den Stellenübersichten bei den Kapiteln 0314 –
Landespolizei – und 0316 – Bereitschaftspolizei – im Zusammenhang mit der
Auflösung der Kfz-Werkstätten der Polizei zurück. Da gleichzeitig einerseits
bei Kapitel 0331 – Flüchtlingsaufnahme – im Bereich der Flüchtlingsunter-
bringung 47,5 k.w.-Stellen abgingen und andererseits verschiedene weitere
k.w.-Vermerke hätten angebracht werden müssen, falle der Nettozugang an
k.w.-Vermerken mit 200,5 im Jahr 2000 und 14 im Jahr 2001 insgesamt nied-
riger aus.

Der Stellenabbau in der Landesverwaltung solle fortgesetzt werden. Der An-
teil des Innenministeriums an den beiden derzeit laufenden Stelleneinsparpro-
grammen betrage jährlich 105 Stellen. Der Gegenwert dieser Stellenstreichun-
gen sei bereits bei Kapitel 0302 – Allgemeine Bewilligungen – Titel 462 01 –
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Globale Minderausgabe für Personalausgaben – veranschlagt. Die konkreten
Stellenabgänge sollten jeweils über einen Nachtrag umgesetzt werden.

Zur Fortführung des Besoldungsstrukturprogramms für die Polizei enthielten
die Polizeikapitel folgende Verbesserungen: erstens 500 Umwandlungen von
Stellen des mittleren Dienstes in Stellen des gehobenen Dienstes und Schlüs-
selung dieser Stellen bis Besoldungsgruppe A 11; zweitens 21 Umwandlun-
gen von Stellen des gehobenen Dienstes in Stellen des höheren Dienstes; drit-
tens Stellenhebungen im mittleren Dienst, und zwar im Jahr 2000  324 und
im Jahr 2001  315 Umwandlungen von Stellen der Besoldungsgruppen A 7
und A 8 nach den Besoldungsgruppen A 9 und A 9 + Zulage. Die Personal-
ausgaben für diese Verbesserungen seien zentral im Einzelplan 12 veran-
schlagt.

Soweit Stellen im Einzelplan 03 zugingen – insbesondere bei den Regie-
rungspräsidien –, handle es sich in der Regel um k.w.-Stellen bzw. um Stel-
len, die, zum Beispiel durch Stellenabgänge, gegenfinanziert seien. Vorgese-
hen seien daher im Wesentlichen lediglich finanzneutrale Stellenverschiebun-
gen im Bereich der Polizei anlässlich der Umsetzung der Reform zur Aus-
und Fortbildung der Polizei sowie k.w.-Stellen vor allem bei den Regierungs-
präsidien, insbesondere um einen Einstellungskorridor zu gewährleisten und
Privatisierungen zu ermöglichen.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben – Hauptgruppe 5 – hätten 1999  308,6
Millionen DM betragen. Sie stiegen zwar auf 315,9 Millionen DM im Jahr
2000 und auf 331,4 Millionen DM im Jahr 2001, aber nur deshalb, weil 1999
im Einzelplan 03 eine hohe globale Minderausgabe von 35,6 Millionen DM
veranschlagt gewesen sei. Wenn die Zahl des Jahres 1999 um diesen Betrag
bereinigt werde, zeige sich deutlich eine rückläufige Tendenz. Dies werde
nicht ohne weiteres zu verkraften sein. Demnach seien die Vorgaben im Lauf
des Haushaltsjahres zu erwirtschaften.

Bei Kapitel 0331 gingen die Ansätze für die sächlichen Verwaltungsausgaben
aufgrund der zum 1. April 1998 in Kraft getretenen Neuordnung der Flücht-
lingsaufnahme und –unterbringung stark zurück. Durch diese Neuordnung,
die im vorliegenden Entwurf auch haushaltsmäßig in vollem Umfang nach-
vollzogen werde, würden zahlreiche Titel der Hauptgruppe 5 abgelöst und
durch Pauschalen ersetzt.

Die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse – Hauptgruppe 6 – verminder-
ten sich von 475,2 Millionen DM im Jahr 1999 auf 466,3 Millionen DM im
Jahr 2000 und 447,5 Millionen DM im Jahr 2001. In der Hauptgruppe 6 wür-
den sowohl Zuschüsse als echte Freiwilligkeitsleistungen als auch Zuweisun-
gen und Erstattungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung nachgewiesen.

Die Hauptursache für den Rückgang im Jahr 2000 liege darin, dass dort keine
Wahlen geplant seien, sodass bei Kapitel 0302 keine entsprechenden Ausga-
ben hätten eingesetzt werden müssen. 2001 seien für die Kosten der Land-
tagswahl 12,5 Millionen DM eingestellt.

Im Jahr 2001 hätten um rund 33 Millionen DM geringere Erstattungen an
Stadt- und Landkreise für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
veranschlagt werden können.

Erstmals im Jahr 2001 seien beim Regierungspräsidium Stuttgart 1,4 Millio-
nen DM als Anteil des Landes an einer gemeinsamen Munitionsvernich-
tungsanlage ausgebracht.
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Der Zuschuss an den Landesbetrieb „Zentrum für Kommunikationstechnik
und Datenverarbeitung“ liege niedriger als im Vorjahr. Außerdem werde ein
Teil dieser Mittel haushaltssystematisch als Investitionskostenzuschuss unter
der Hauptgruppe 8 veranschlagt. Andererseits sei die Zuführung an den wei-
teren Landesbetrieb im Geschäftsbereich des Innenministeriums, das Logis-
tikzentrum der Polizei, um 1,5 Millionen DM erhöht worden.

Bei den Ausgaben für Investitionen habe das Ist 1998  105,9 Millionen DM
und das Soll 1999  132,6 Millionen DM betragen. Nunmehr seien für 2000
204,2 Millionen DM und für 2001  203,2 Millionen DM eingestellt. Damit
belaufe sich die Investitionsquote in den Jahren 2000 und 2001 auf 5,9 %.
1999 habe sie nur bei 3,9 und 1998 sogar nur bei 3,1 % gelegen.

Diese beachtlichen Steigerungen der Ausgabemittel und der Investitionsquo-
ten gingen vor allem auf das Technikzukunftsprogramm der Polizei zurück.
Für dieses Programm seien ein Gesamtvolumen von 680 Millionen DM und
eine Finanzierung in den Jahren 1999 bis 2005 vorgesehen. Für das Jahr 2000
seien 138,6 Millionen DM und für 2001  157,8 Millionen DM eingeplant.

Das Technikzukunftsprogramm umfasse folgende Investitionsschwerpunkte:
Modernisierung der Datenverarbeitungstechnik, Digitalfunk, digitales Not-
rufsystem, digitale Fernsprecheinrichtungen, Fuhrpark, Hubschrauber, Poli-
zeiboote, neues Pistolenmodell, Schutzwesten, besseres Arbeitsumfeld.

Das rückläufige Aufkommen bei der Feuerschutzsteuer wirke sich nachteilig
auf die Projektförderung im Feuerwehrwesen aus. Für 2000 und 2001 wür-
den deshalb zusätzlich jeweils 10 Millionen DM aus allgemeinen Haushalts-
mitteln bereitgestellt, sodass sich eine entsprechende Anhebung der Mittel
für Investitionskostenzuschüsse verzeichnen lasse. Neu sei, dass die Mittel
für die Ölwehr am Bodensee separat ausgewiesen würden, und zwar jährlich
1 Million DM, davon 0,8 Millionen DM als investive Zuschüsse; die Hälfte
werde aus dem Haushalt des Umweltministeriums getragen.

Die Investitionsmittel seien im Haushaltsvollzug nicht voll freigegeben und,
mit Ausnahme der zweckgebundenen Feuerschutzsteuermittel, voraussicht-
lich mit globalen Minderausgaben belastet. Ihre Bewirtschaftung stehe außer-
dem im Rahmen des § 34 der Landeshaushaltsordnung und der Verwaltungs-
vorschriften zum Haushaltsvollzug unter dem Vorbehalt der Freigabe durch
das Finanzministerium.

Was die besonderen Finanzierungsausgaben angehe, so seien lediglich die
jährlichen Beträge von 5 Millionen DM bei Kapitel 0310 – Feuerschutz, Ka-
tastrophenschutz – Titel 981 72 – Zuführung an Kapitel 1208 und an den all-
gemeinen Grundstock – zu erwähnen, die der Feuerwehrhaushalt zur Finan-
zierung der Baumaßnahmen an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal an
den Bauhaushalt im Einzelplan 12 abführe.

Die Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich im Jahr 2000 auf 119,1 Mil-
lionen DM und 2001 auf 147,3 Millionen DM. Der im Vergleich dazu sehr
hohe Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen von 327,4 Millionen
DM im Jahr 1999 basiere darauf, dass im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan
1999 eine Verpflichtungsermächtigung von 250 Millionen DM für das Tech-
nikzukunftsprogramm der Polizei bewilligt worden sei. Für die weitere Um-
setzung des Technikzukunftsprogramms seien derart hohe Verpflichtungser-
mächtigungen nicht mehr notwendig.

Für die Investitionsförderung im Feuerwehrwesen sehe der Haushaltsentwurf
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40 Millionen DM pro Jahr vor.
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Weitere Verpflichtungsermächtigungen seien zum Beispiel im Spätaussied-
ler- und Flüchtlingsbereich für die Anmietung von Unterkünften eingestellt.

Auch die Verpflichtungsermächtigungen würden voraussichtlich nicht in
vollem Umfang freigegeben. Sie bedürften vielmehr bei einer Inan-
spruchnahme über die allgemeine Freigabe hinaus der Einwilligung durch
das Finanzministerium.

Ein Abgeordneter vom Bündnis 90/Die Grünen weist darauf hin, dass seine
Fraktion zum Einzelplan 03 auf den Antrag verzichtet habe, für Polizeivoll-
zugskräfte, die in den Erziehungsurlaub einträten, Leerstellen zu schaffen
(„Erziehungsreserve“). Nach Auffassung der Grünen stelle eine Aufnahme
dieses Petitums in das Staatshaushaltsgesetz – analog zum Lehrerbereich –
die sinnvollere Alternative dar. Die Grünen begehrten einen maßvollen Ein-
stieg in eine „Erziehungsreserve“ bei der Polizei von maximal 30 Leerstellen
pro Jahr. Er bitte die Regierungsfraktionen, dem Petitum, das zur Beratung
des Staatshaushaltsgesetzes eingebracht werde, zuzustimmen.

Kapitel 0301 – Ministerium

Ein Abgeordneter der CDU teilt zu Ziffer 1 des Antrags 03/1 mit, in den Jah-
ren 2004 bis 2010 solle die Refinanzierung der zusätzlich begehrten Stellen
erfolgen. Es handle sich mittel- bis langfristig um eine finanzneutrale Rege-
lung.

Eine Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen fragt, ob die Stabsstelle für
Verwaltungsreform tatsächlich von Beamten besetzt werden müsse und ob
sie sich nicht zumindest auch für Angestellte öffnen lasse. Sie ergänzt, sie
könne sich vorstellen, dass in der freien Wirtschaft ein anderes Potenzial an
geeigneten Personen vorhanden sei.

Der Innenminister entgegnet, es bestehe durchaus die Möglichkeit, die Stabs-
stelle mit Angestellten zu besetzen. Beamte seien erforderlich, weil auch
Kräfte mit Verwaltungserfahrung benötigt würden. Die Stelle werde wohl
zum Teil mit Beamten und zum Teil mit Angestellten besetzt.

Ziffer 1 des Antrags 03/1 wird bei zwei Enthaltungen zugestimmt.

Zum Antrag 03/24 erklärt ein Abgeordneter der REP, was die finanziellen
Auswirkungen der in der Vergangenheit erfolgten Stelleneinsparungen ange-
he, seien nach Ansicht der Republikaner keine Erfolge zu verzeichnen. So
würden häufig niedrig besoldete Stellen gestrichen, während höher besoldete
zugingen.

Eine Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen bemerkt zum Antrag 03/32,
ihre Fraktion sei nach komplizierten Berechnungen und intensiven Nachfor-
schungen genau auf die Zahl von 50 Stellen gekommen, die bei den Ministe-
rien insgesamt im Jahr 2001 abgebaut werden könnten. Insofern lehnten die
Grünen den Antrag 03/24 der Republikaner ab, der begehre, die Zahl der
Stellen bei den Ministerien pro Haushaltsjahr um 60 zu reduzieren.

Ein Abgeordneter der SPD bittet das Finanzministerium, Ausführungen zu
den bei den Ministerien mittelfristig geplanten Stellenstreichungen zu ma-
chen. Er fügt an, er könne sich der Kritik durchaus anschließen, dass es bis-
her nicht gelungen sei, global spürbare Veränderungen zu erzielen.

Der Staatssekretär im Finanzministerium erläutert, im Rahmen der Stellenab-
bauprogramme der Landesregierung sollten in den Ministerien von 1997 bis
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2002 rund 10 % der Stellen gestrichen werden. Dies entspreche 350 Stellen.
Landtag und Rechnungshof beteiligten sich an den Programmen. Der im vor-
gelegten Doppelhaushalt ausgewiesene Abbau bei den Ministerien belaufe
sich auf jeweils 65 Stellen. Damit gehe der Haushaltsentwurf sogar über die
beiden vorliegenden Anträge hinaus und beschreite die Landesregierung
einen soliden Weg.

Darauf stellt die Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen klar, der Antrag
03/32 fordere eine zusätzliche Stellenstreichung, worauf der Staatssekretär
entgegnet, die Initiative sei nach ihrem Wortlaut anders zu verstehen. Der In-
tention dieses Petitums sei entsprochen.

Ein Abgeordneter der FDP/DVP fragt die Kollegin des Bündnisses 90/Die
Grünen, wo nach ihrer Ansicht über die vom Staatssekretär erwähnten Stellen
hinaus weitere 50 Stellen eingespart werden könnten.

Ein Abgeordneter der SPD betont, seine Fraktion sei zufrieden, wenn sich die
vom Staatssekretär gerade vorgetragene Absicht der Landesregierung umset-
zen lasse. Die SPD nehme dies so zur Kenntnis und lehne die beiden Anträge
ab.

Die Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen bringt vor, bei bestimmten
Sachfragen werde Doppelarbeit geleistet, weil dafür mehrere Ministerien zu-
ständig seien. Dies gelte besonders für die Entwicklungshilfe. Weitere Zu-
ständigkeitsüberlagerungen bestünden zum Beispiel beim Europäischen So-
zialfonds zwischen Wirtschaftsministerium und Sozialministerium oder bei
regenerativen Energien zwischen Wirtschaftsministerium und Ministerium
Ländlicher Raum. Aus parlamentarischer Sicht lasse sich nicht unbedingt be-
urteilen, wo die Sachbearbeitung korrekt angesiedelt sei. Die Grünen träten
dafür ein, dass in solchen Fällen in stärkerem Umfang als bisher Stellen ge-
strichen würden. Die Landesregierung müsse sich im einen oder anderen Fall
auf die Zuständigkeit jeweils eines Ministeriums verständigen. Dadurch
ließen sich noch Synergieeffekte erzielen. In Zeiten, in denen von der unteren
Ebene personelle Einsparungen erwartet würden, könnten die Ministerien da-
von nicht ausgenommen werden.

Der Abgeordnete der CDU legt dar, das Begehren der Grünen, bei den Minis-
terien 2001 zusätzlich 50 Stellen zu streichen, sei unrealistisch. So viele
Stellen könnten dort nicht freigesetzt werden. Zum anderen wären, gemessen
an der Soll-Vorgabe, für jede nicht gestrichene Stelle jährlich Sachmittel in
Höhe von 80 000 DM einzusparen. Daneben müsse berücksichtigt werden,
dass der Schwerpunkt des Stellenabbaus in der Landesverwaltung bisher bei
den Ministerien gelegen habe.

Der Staatssekretär führt aus, die Stellenausstattung der Ministerien in Baden-
Württemberg liege unter dem Durchschnitt der anderen Bundesländer.

Im Staatsministerium bestünden Spiegelreferate, die die einzelnen Ministeri-
en bei den politischen Weichenstellungen begleiteten. Sicher sei die Sachbe-
arbeitung nur im Fachressort anzusiedeln. Doch halte er die Zuständigkeitsü-
berlagerungen bei Sachfragen für sehr gering.

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, nachdem der Staatssekretär aus-
geführt habe, dass 2000 und 2001 jeweils insgesamt 65 Stellen bei den Minis-
terien abgebaut würden, müssten die beiden vorliegenden Anträge entweder
zurückgezogen oder geändert werden.

10
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Daraufhin begehren die Abgeordnete des Bündnisses 90/Die Grünen und ein
Abgeordneter der REP, in den Anträgen 03/32 bzw. 03/24 vor der Angabe der
Stellenzahl das Wort „zusätzlich“ einzufügen.

Unter Berücksichtigung dieser Änderung wird der Antrag 03/24 gegen
zwei Stimmen abgelehnt, während der Antrag 03/32 gegen zwei Stimmen
bei zwei Enthaltungen der Ablehnung verfällt.

Kapitel 0301 mit den beschlossenen Änderungen mit 12 : 9 Stimmen ge-
nehmigt.

Kapitel 0302 – Allgemeine Bewilligungen

Ein Abgeordneter der SPD erwähnt, der Titel 526 71 – Kosten für Sachver-
ständige, Gutachten und dgl. für das Projekt „Controlling von Förderpro-
grammen“ – sei neu aufgenommen worden. Er bitte hierzu um Erläuterung.

Der Innenminister berichtet, es gehe um die auch mit dem Rechnungshof
schon seit längerem erörterte Frage, wie sich die Förderprogramme hinsicht-
lich ihrer Effizienz besser kontrollieren ließen. Sein Haus wolle dieses The-
ma, bei dem es Neuland betrete, auch über ein Pilotprojekt mit der Führungs-
akademie angehen. Das Ministerium nehme an, dass das Projekt nicht allein
mit den Kräften der Führungsakademie durchgeführt werden könne, sondern
in gewissem Umfang auch externer Sachverstand hinzuzuziehen sei. Darauf
basierten die ausgebrachten Ansätze.

Der Abgeordnete der SPD fährt fort, im Titel 537 02 – Kosten für Behörden-
wettbewerbe – seien für 2000  150 000 DM ausgebracht. Für 2001 sehe der
Entwurf jedoch keine Mittel vor. Das Soll 1999 wiederum habe 35 000 DM
betragen. Er bitte um eine Erklärung der stark schwankenden Ansätze.

Der Innenminister teilt mit, am 15. Januar 2000 seien durch den Ministerprä-
sidenten und ihn die Preisträger der kommunalen Bürgeraktion 1999 geehrt
worden. Diese Aktion werde nur alle zwei Jahre durchgeführt.

1998 habe mit großem Erfolg ein Behördenwettbewerb stattgefunden. Dieser
sei nun wieder ausgeschrieben worden und richte sich an alle Landesbehör-
den.

Ein Abgeordneter der SPD erkundigt sich nach dem Ist-Betrag für 1999 für
Titel 526 69 und bittet um nähere Erläuterung der veranschlagten Vorhaben.

Der Innenminister antwortet, das Ist 1999 belaufe sich auf 133 000 DM.

Ein Mitarbeiter des Ministeriums ergänzt auf den Hinweis des Ausschussvor-
sitzenden auf die große Differenz zwischen dem Soll 1999 und dem Ist 1999,
im Rahmen des Titels 526 69 bestehe die Möglichkeit, Mittel in Projekte ver-
schiedener Ressorts umzuschichten; deshalb tauchten die Ausgaben an ande-
ren Haushaltsstellen auf.

Der Abgeordnete der SPD entgegnet, für ihn gehe es auch um die Haushalts-
klarheit; denn auch bei anderen Haushaltspositionen, die möglicherweise
deckungsfähig seien, seien Kosten für Gutachten veranschlagt. Deshalb bitte er
um eine Auflistung. Er sei damit einverstanden, darüber bei der Behandlung
der Reste im Finanzausschuss zu sprechen. Die Ministerien sollten von vorn-
herein klar darlegen, für was die veranschlagten Beträge verwendet würden.

Der Innenminister sagt einen entsprechenden Bericht zu.
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Der Ausschuss stellt die Beschlussfassung über Titel 526 69 bis zur Be-
handlung der Reste zurück.

Kapitel 0302 wird im Übrigen mit 12 : 9 Stimmen genehmigt.

Kapitel 0303 – Der Landesbauftragte für den Datenschutz

Ein Abgeordneter der SPD führt zum Antrag 03/25 aus, im Bereich des Da-
tenschutzes würden die Aufgaben durch technische Änderungen und durch
den Anspruch auch des Parlaments, immer mehr zu prüfen, komplizierter.
Notwendig sei, dass dies bei der Personalausstattung durch die Bewilligung
einer weiteren Stelle für die Dienststelle des Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz berücksichtigt werde.

Ein Abgeordneter vom Bündnis 90/Die Grünen schließt sich im Wesentlichen
den Ausführungen seines Vorredners an und weist darauf hin, mit dem An-
trag 03/28 werde für das Jahr 2000 ein geringerer Betrag als mit dem
Antrag 03/25 begehrt, weil die beantragte Stelle nicht ab 1. Januar, sondern
erst ab 1. März oder 1. April besetzt werden könnte.

Ein Abgeordneter der FDP/DVP räumt ein, der Datenschutz sei gegenüber
früher mehr im Bewusstsein verankert. Dies habe in den Verwaltungen sehr
viel bewirkt und unter anderem auch zu anderen Einstellungen geführt. Des-
halb werde in Zukunft für die Dienststelle des Landesbeauftragten für den
Datenschutz wohl eher weniger Personal gebraucht. Manches im Bericht des
Datenschutzbeauftragten sei an den Haaren herbeigezogen. Auch deshalb
sollte der Schaffung einer weiteren Stelle nicht zugestimmt werden.

Ein Abgeordneter der CDU äußert, unter der Bedingung, dass eine stellen-
planneutrale Lösung gefunden werde, könnte eine zusätzliche Stelle für die
Dienststelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz akzeptiert werden.
Die Besoldung dafür betreffe aber eine Problemfrage. Auch müsse berück-
sichtigt werden, dass generell eine Stellenbesetzungssperre gelte.

Der Abgeordnete der SPD entgegnet auf die Ausführungen des Abgeordneten
der FDP/DVP, wer den Bericht des Datenschutzbeauftragten gelesen habe,
könne nicht die Auffassung vertreten, dass im Bereich des Datenschutzes we-
niger Aufgaben anfielen.

Der Abgeordnete der CDU tritt dafür ein, eine zusätzliche Stelle für die
Dienststelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz zu schaffen und im
Gesamthaushalt eine gleichwertige Stelle zu streichen.

Der Ausschussvorsitzende schlägt vor, mit dieser Maßgabe über die Anträ-
ge 03/25 und 03/28 bei der Behandlung der Reste zu befinden.

Der Abgeordnete der CDU weist darauf hin, hilfsweise gebe es die Möglich-
keit, bei der Beratung des Staatshaushaltsgesetzes, in dem die Auswirkungen
der beiden Stellenabbauprogramme der Landesregierung aufgegliedert seien,
noch eine zusätzliche Stelle zu streichen.

Die Anträge 03/25 und 03/28 werden bis zur Behandlung der Reste
zurückgestellt.

Kapitel 0303 wird im Übrigen einstimmig genehmigt.
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Kapitel 0304 – Regierungspräsidium Stuttgart

Ein Abgeordneter der SPD macht darauf aufmerksam, der Einnahme-
titel 241 72 – Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den
Bund – sei höher als der Titel 534 72, in dem die Kosten für die Kampfmittel-
beseitigung durch private Unternehmen veranschlagt seien.

Weiter erkundigt er sich danach, ob die Erhöhung bei Titel 241 72 von rund
2 Millionen DM auf über 6 Millionen DM und die bei Titel 534 72 von Null
auf über 5 Millionen DM realistisch sei und um welche Flächen es sich hand-
le.

Der Innenminister entgegnet, es stünden immer wieder Räumungen von kon-
kreten Konversionsflächen an. Der zuständige Fachmann sei nicht anwesend.
Das Innenministerium werde die erbetenen Auskünfte bis zur Resteberatung
schriftlich nachreichen.

Kapitel 0304 wird mit 12 : 9 Stimmen genehmigt.

Kapitel 0305 – Regierungspräsidium Karlsruhe

Ein Abgeordneter der SPD fragt, ob bei Titel 111 41 – Geldstrafen und Geld-
bußen – auch künftig das Soll und das Ist voraussichtlich übereinstimmten.

Der Innenminister antwortet, am 30. November 1999 hätten die Einnahmen
bereits bei 22 Millionen DM gelegen.

Kapitel 0305 wird mit 12 : 9 Stimmen genehmigt.

Kapitel 0306 wird mit dem gleichen Stimmenverhältnis genehmigt.

Kapitel 0307 – Regierungspräsidium Tübingen

Als Berichterstatter führt ein Abgeordneter der SPD führt zum Antrag 03/2
aus, durch die Globalisierung der Märkte sei eine stärkere Koordinierung der
Kontrollen im Rahmen der Hersteller- und Arzneimittelüberwachung vorge-
sehen. Zu diesem Zweck solle beim Regierungspräsidium Tübingen eine
Leitstelle Arzneimittelüberwachung eingerichtet werden. Die dafür notwen-
digen Stellen sollten durch Streichungen bei Kapitel 0330 – Eingliederung –
und Kapitel 0906 – Arbeitsgerichtsbarkeit – gewonnen werden.

Ein Abgeordneter der CDU erklärt, die CDU sei im Prinzip mit der Schaf-
fung einer Leitstelle Arzneimittelüberwachung einverstanden. Die dafür not-
wendigen Personalstellen würden aber nicht durch Stellenstreichungen aus-
geglichen, sondern es handle sich in Wahrheit um Neustellen. Insofern sei die
Schaffung der Leitstelle nicht stellenplanneutral. Die CDU werde deshalb bei
der Beratung des Staatshaushaltsgesetzes beantragen, im Rahmen der beiden
vorgesehenen Stellenabbauprogramme bei einzelnen Ressorts zusätzlich ins-
gesamt drei Stellen zu streichen.

Dem Antrag 03/2 wird einstimmig zugestimmt.

Kapitel 0307 wird mit 12 : 9 Stimmen genehmigt.

Kapitel 0308 wird einstimmig genehmigt.
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Kapitel 0310 – Feuerschutz, Katastrophenschutz

Ein Abgeordneter der REP führt zur Begründung des Antrags 03/7 aus, die
Feuerwehren seien in den letzten Jahren nicht so gut weggekommen, wie sie
sich dies vorgestellt hätten. Deshalb sollten sie wieder einigermaßen an das
herangeführt werden, was sie benötigten, um ihre Tätigkeit ordentlich erfül-
len zu können.

Der Antrag 03/7 wird gegen zwei Stimmen abgelehnt.

Ein Abgeordneter der SPD erkundigt sich unter Hinweis auf die Position Per-
sonalausgaben im Abschluss des Kapitels 0310 danach, warum bei einem
Soll im Jahr 1999 in Höhe von 6,2 Millionen für das Jahr 2000  7,3 Millio-
nen DM und für das Jahr 2001  7,4 Millionen DM veranschlagt würden.

Der Innenminister weist darauf hin, das Ist 1999 belaufe sich auf 7,5 Millio-
nen DM. Bei den Erläuterungen zu Titel 429 74 sei dargestellt, dass der Bund
im Rahmen der Neuordnung des Zivilschutzes die Katastrophenschutz-Zen-
tralwerkstätten für entbehrlich erklärt und sich seit 1994 schrittweise aus der
Finanzierung zurückgezogen habe. Von der zum 31. Dezember 1999 aufge-
lösten Zentralwerkstatt Eichstetten am Kaiserstuhl seien noch nicht alle Ar-
beitnehmer anderweitig untergebracht. Die Personalkosten für diese Arbeit-
nehmer in Höhe von knapp 600 000 DM müssten noch vom Land übernom-
men werden.

Kapitel 0310 wird mit 13 : 7 Stimmen genehmigt.

Kapitel 0311 wird einstimmig genehmigt.

Kapitel 0312 wird gegen zwei Stimmen genehmigt.

Kapitel 0314 – Landespolizei

Ein Abgeordneter vom Bündnis 90/Die Grünen legt zum Antrag 03/29 dar,
seine Fraktion sei nach wie vor der Auffassung, dass die Polizei bei ihrer nor-
malen Aufgabenerfüllung Dienstleistungen für Dritte erbringe, durch die die-
se einen wirtschaftlichen Vorteil hätten. Dieser sollte bei Unfallaufnahmen
durch eine pauschale Unfallaufnahmegebühr in Höhe von 110 DM pro Unfall
abgeschöpft werden. Die dadurch zu erzielenden Mehreinnahmen sollten zur
Deckung von allgemeinen Aufgaben im Rahmen des Einzelplans 03 verwen-
det werden.

Ein Abgeordneter der SPD ist der Auffassung, Einnahmen durch Gebühren
und sonstige Entgelte in der im Antrag 03/19 enthaltenen Höhe von 7 Millio-
nen DM pro Jahr könnten ohne weiteres erreicht werden. Bei Diskussionen
über die Erhebung von Gebühren für Polizeieinsätze würden viel höhere Be-
träge genannt. Bei früheren Haushaltsberatungen sei sogar von nahezu
50 Millionen DM die Rede gewesen.

Ein Abgeordneter der CDU bittet um Auskunft, ob und gegebenenfalls mit
welchem Ergebnis bei der Innenministerkonferenz die Erhebung von Ge-
bühren für Polizeieinsätze erörtert worden sei.

Ein Abgeordneter der REP kündigt an, seine Fraktion werde sowohl den An-
trag 03/19 als auch den Antrag 03/29 ablehnen, weil es um eine prinzipielle
Angelegenheit gehe.

14
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Weiter bemerkt er, selbst bei kommerziellen Großereignissen fänden die Poli-
zeieinsätze zum großen Teil nicht am Veranstaltungsort, sondern, beispiels-
weise im Rahmen von Verkehrsregelungen im Umkreis von Fußballgroßver-
anstaltungen, in der Nähe des Veranstaltungsorts statt. Insofern sei nur
schwer zu beurteilen, in welcher Entfernung vom Veranstaltungsort die Ar-
beit der Polizei für die Veranstalter beginne oder ende. Oft nähmen auch
nicht die Veranstalter die Hilfe der Polizei in Anspruch, sondern die Veran-
staltungsbesucher, die mit Recht vom Staat die Gewährleistung ihrer Sicher-
heit erwarteten.

Der Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen antwortet auf einen entspre-
chenden Hinweis des Ausschussvorsitzenden, im letzten Satz der Begrün-
dung des Antrags 03/29 müsse „1998“ durch „2000“ und „1999“ durch
„2001“ ersetzt werden.

Der Innenminister legt dar, Baden-Württemberg bejahte eine Gebührenerhe-
bung bei kommerziellen Großereignissen. Dieses Thema sei bei der Innenmi-
nisterkonferenz schon oft angesprochen worden. Aber nur Hamburg sei be-
reit, Baden-Württemberg in dieser Hinsicht zu unterstützen. Baden-Württem-
berg habe einen erneuten Vorstoß unternommen, weil der Bund der Bahn die
Einsatzkosten des Bundesgrenzschutzes berechne. Mit seiner Auffassung,
dass dann auch zumindest bei Profiveranstaltungen Gebühren erhoben wer-
den sollten, sei er bei der Innenministerkonferenz aber nicht auf Verständnis
gestoßen, sondern er sei wegen seines erneuten Vorschlags eher belächelt
worden. Er fürchte, dass ein Alleingang Baden-Württembergs böses Blut er-
zeugte und dann auch Wettbewerbsfragen aufkämen.

Der Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen wirft die Frage auf, ob in der
Zeit, als es in Baden-Württemberg bei kommerziellen Großveranstaltungen
eine Kostenerstattungsregelung gegeben habe, Großveranstaltungen aus Ba-
den-Württemberg zugunsten anderer Bundesländer abgezogen worden seien.

Der Innenminister antwortet, seinerzeit sei die Verwaltungsvorschrift sehr
eng ausgelegt und nur in Ausnahmefällen angewandt worden.

Der Antrag 03/29 wird mit 15 Stimmen abgelehnt.

Der Antrag 03/19 wird mit 14 Stimmen abgelehnt.

Der Berichterstatter führt zum Antrag 03/3 aus, aufgrund einer Neuregelung
seien für die zur Zentralen Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungs-
kriminalität in Berlin abgeordneten verheirateten Beamten nur noch zwei Fa-
milienheimfahrten und für die unverheirateten Beamten nur noch eine Fami-
lienheimfahrt pro Monat erstattungsfähig. Ziel des Antrags sei, die haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auf Einzelnachweis wei-
terhin wöchentliche Familienheimfahrten erstattet werden könnten. Die an-
fallenden Kosten würden zunächst voll vom Land Berlin getragen, die Hälfte
der Gesamtkosten der Zentralen Ermittlungsstelle würden aber auf alle Län-
der umgelegt.

Dem Antrag 03/3 wird einvernehmlich zugestimmt.

Ein Abgeordneter der SPD legt zum Antrag 03/20 dar, auch nach der Erhö-
hung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden hätten sich bei den Be-
amten wieder viele Überstunden angesammelt. In einigen Bereichen hätten
Polizeibeamte bereits wieder 150 Mehrarbeitsstunden geleistet. Die Proble-
matik liege darin, dass bei einem Abfeiern der Überstunden die Polizeiprä-
senz verringert werde und für Überstundenvergütungen nicht genügend Geld
vorhanden sei. Um den Polizeibeamten die Mehrarbeitsstunden vergüten zu
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können, was viele der Beamten wünschten, müssten die Haushaltsansätze er-
höht werden.

Ein Abgeordneter vom Bündnis 90/Die Grünen wirft die Frage auf, warum
die Antragsteller bei einer dauerhaften Mehrbelastung der Polizeibeamten ei-
ne Erhöhung der Mittel für Mehrarbeitsvergütungen und nicht Neustellen be-
antragten, denn im Rahmen des Bündnisses für Arbeit wäre es sinnvoll, die
Mehrarbeitsstunden in zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse umzusetzen.

Der Abgeordnete der SPD entgegnet, die einzelnen Beamten hätten Über-
stunden geleistet und hätten deshalb einen Anspruch auf Vergütung. Stelle-
nerhöhungen würden erst in drei oder vier Jahren wirksam.

Eine Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen erkundigt sich danach, ob
voraussichtlich Überstunden in dem prognostizierten Maße anfielen und was
mittel- und langfristig vorgesehen sei, um die Überstunden zu vermindern,
oder warum auf Dauer Überstunden zugelassen würden.

Der Innenminister antwortet, schon früher und auch auf andere Ressorts be-
zogen sei über Mehrarbeitsstunden gesprochen worden. Sehr viele Überstun-
den stammten aus früheren Zeiten, als noch nicht der Wechselschichtdienst
mit fünf Dienstgruppen eingeführt gewesen sei. Von 1997 bis 1998 habe der
Überstundenanstieg nur 1 % betragen. Überstunden seien beispielsweise bei
entsprechenden Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zu vermeiden. Viele
Polizeibeamte wollten Überstunden im Grunde nicht vergütet bekommen,
sondern Freizeitausgleich. Drei Viertel der Überstunden würden durch Frei-
zeitausgleich abgegolten.

Die Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen vertritt die Auffassung, dann
sei es unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Haushaltsklarheit und
Haushaltswahrheit vernünftig, die früher geleisteten Überstunden zu bezah-
len und klare Verhältnisse zu schaffen. Über die angefallenen Überstunden
werde praktisch bei allen Etatberatungen geredet, aber es bestehe dabei keine
Klarheit, ob die Mehrarbeit auf die Verhältnisse während der beiden jeweili-
gen Haushaltsjahre zurückzuführen sei oder auf die früheren. Auch ange-
sichts der Tatsache, dass die Haushaltssituation nicht mehr ganz so knapp sei,
wäre es vernünftig, im Hinblick auf die Überstunden ein für allemal eine
Klärung herbeizuführen. Durch die Überstunden habe das Land Schulden,
die fortgeschrieben würden.

Der Staatssekretär im Finanzministerium ist der Meinung, nachdem drei
Viertel der Polizeibeamten ihre Überstunden nicht monetär erstattet bekom-
men, sondern abfeiern wollten, gegenwärtig das Technikzukunftsprogramm
der Polizei auf den Weg gebracht werde und sich der Überstundenberg nicht
mehr erhöhe, sondern es nur noch um den Abbau alter Lasten gehe, werde
das Überstundenproblem nach und nach auslaufen.

Der Abgeordnete der SPD entgegnet, nach dem, was er nicht nur von Polizei-
beamten im Schichtdienst, sondern auch von Polizeidirektoren und Polizei-
präsidenten erfahren habe, habe sich die Zahl der von den einzelnen Beamten
geleisteten Überstunden in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen
wieder erhöht. Zunächst müsse das Problem des Überstundensockels gelöst
und dann für die variablen Überstunden eine Lösung gesucht werden. Das
Land könne nicht quasi bei den Beamten einen Kredit auf unbestimmte Zeit
aufnehmen. Bei der Polizei könnten aber auch wegen Großereignissen Über-
stunden wohl nie völlig vermieden werden. Dass viele Beamte Freizeitaus-
gleich wollten, liege daran, dass kein Geld für die Überstundenbezahlung
vorhanden sei. Wenn mehr Geld für die Bezahlung von Überstunden zur Ver-
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fügung stünde, wären viele Beamte bereit, auf Freizeitausgleich zu verzich-
ten.

Der Antrag 03/20 wird mit 12 : 9 Stimmen abgelehnt.

Ein Abgeordneter der SPD führt zur Begründung des Antrag 03/26 aus, in der
Koalitionsvereinbarung sei das Strukturprogramm für die Polizei enthalten.
Der Antrag 03/26 habe zum Ziel, bei der Höhergruppierung von Angestellten
und der Schaffung zusätzlicher Angestelltenstellen nur das Notwendigste zu
tun. Die Angestellten verrichteten in der Regel höher qualifizierte Arbeiten
als die, für die sie bezahlt würden.

Ein Abgeordneter der CDU weist darauf hin, Angestellte müssten zwingend
aufgrund ihrer Tätigkeitsmerkmale bezahlt werden. Das Ministerium habe
dabei keinen Ermessensspielraum.

Ein Abgeordneter der FDP/DVP bittet das Innenministerium, deutlich zu ma-
chen, welche Verbesserungen in den letzten vier Jahren für das Tarifpersonal
erreicht worden seien.

Der Innenminister legt dar, durch die Privatisierung der Kraftfahrzeugwerk-
stätten würden rund 230 Stellen frei. In einem Kraftakt mit dem Finanzminis-
terium sei es gelungen, dass die Hälfte des Geldwerts dieser frei werdenden
Stellen dem Fiskus zufließe und die andere Hälfte für die dringend gebotenen
Verbesserungen für den Nichtvollzugsbereich zur Verfügung gestellt werde.
Für Verbesserungen beim Tarifpersonal für den Nichtvollzugsdienst sei ein
Konzept erstellt worden. Für das Jahr 2000 könne voraussichtlich mit einem
Gesamtbetrag von deutlich über 1 Million DM für Verbesserungen beim Ta-
rifpersonal gerechnet werden. Insofern sei die Perspektive außerordentlich
erfreulich.

Der Abgeordnete der FDP/DVP schlägt vor, den Antrag 03/26 zurückzuzie-
hen.

Der Abgeordnete der SPD entgegnet, im Haushalt sei für den Angestelltenbe-
reich keine Erhöhung vorgesehen; insofern handle es sich um einen Wechsel
für die Zukunft. Die SPD wolle Klarheit für die Angestellten. Was vonseiten
des Ministeriums vorgesehen sei, sei lediglich ein Versprechen. Deshalb hiel-
ten die Antragsteller den Antrag 03/26 aufrecht.

Der Innenminister macht darauf aufmerksam, im Entwurf des Staatshaus-
haltsplans sei ein Planvermerk enthalten, der Verbesserungen im Tarifbereich
durch eine flexible Lösung auch während des laufenden Haushaltsjahrs er-
mögliche.

Der Antrag 03/26 wird mit zwölf Stimmen bei zwei Stimmenthaltungen
abgelehnt.

Ein Abgeordneter der SPD bittet um die Angabe des Ist-Betrags für 1999 für
Titel 546 49 und um die Begründung für die Erhöhung dieses Haushaltsan-
satzes für die Jahre 2000 und 2001.

Der Landespolizeipräsident legt dar, die leichten Erhöhungen ergäben sich
dadurch, dass die Titelgruppen für die Pilotdienststellen für die Einführung
der dezentralen Budgetierung (LPD Freiburg, PD Villingen-Schwenningen
und PD Konstanz) aufgelöst worden seien. Nunmehr seien alle Dienststellen
bei der Polizei budgetiert und nur noch in den Erläuterungen ausgewiesen.
Durch die Auflösung der Titel und die Zuweisung der Mittel an die allgemei-
nen Titelgruppen ergäben sich bei allen Titeln leichte Erhöhungen.
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Der Abgeordnete der SPD wendet ein, die Erhöhung eines Ansatzes in Höhe
von 2,9 Millionen DM um 900 000 DM sei eine ordentliche Erhöhung.

Der Landespolizeipräsident weist darauf hin, aus den Erläuterungen zu Kapi-
tel 0314 (Seite 175 des Haushaltsplanentwurfs) seien Einzelheiten ersicht-
lich.

Der Ausschussvorsitzende macht darauf aufmerksam, aus den Erläuterungen
zu Titel 546 49 ergebe sich, dass es sich um einen sehr intensiven Sammelti-
tel handle. Die Kontrolle der dort unter Ziffer 3 Buchst. b ausgewiesenen ver-
mischten Ausgaben sei sehr schwierig. Für die Zukunft sollten nach Möglich-
keit zumindest zwei Titel vorgesehen werden, damit die Details besser nach-
vollzogen werden könnten.

Der Innenminister antwortet auf die Frage des Abgeordneten der SPD, für Ti-
tel 546 49 belaufe sich das Ist-Ergebnis 1999 auf 2,7 Millionen DM.

Ein Abgeordneter vom Bündnis 90/Die Grünen legt zur Begründung des An-
trags 03/30 dar, die Antragsteller seien nach wie vor der Auffassung, dass der
freiwillige Polizeidienst eine Misskonstruktion sei. Das Ehrenamt werde von
seiner Fraktion überall sehr geschätzt und gefördert. Im Bereich der Polizei,
wo es zu gefährlichen Situationen kommen könne, in denen auch von der
Schusswaffe Gebrauch gemacht werden müsse, dürften aber nicht Polizeif-
reiwillige mit einer Ausbildung von lediglich 90 Stunden eingesetzt werden.
Sinnvoll sei, den bisherigen Ansatz für den freiwilligen Polizeidienst für Ver-
besserungen bei der Polizei an anderer Stelle zu verwenden.

Ein Abgeordneter der SPD schließt sich den Ausführungen seines Vorredners
an.

Ein Abgeordneter der FDP/DVP macht darauf aufmerksam, modellhaft wer-
de untersucht, inwieweit die Angehörigen des freiwilligen Polizeidienstes
auch ohne Waffen eingesetzt werden könnten. Insofern sei es richtig, den
Haushaltsansatz für den freiwilligen Polizeidienst unter Berücksichtigung
neuer Überlegungen und neuer Tendenzen zu erhalten.

Der Antrag 03/30 wird gegen zwei Stimmen abgelehnt.

Der Antrag 03/21 wird mit 14 Stimmen und einer Stimmenthaltung abge-
lehnt.

Kapitel 0314 wird mit 12 : 9 Stimmen genehmigt.

Kapitel 0315 wird mit 14 : 7 Stimmen genehmigt.

Kapitel 0316 – Bereitschaftspolizei

Der Berichterstatter führt zum Antrag 03/4 aus, der Ministerrat habe am
4. Oktober 1999 eine Reform der Aus- und Fortbildung in der Polizei be-
schlossen. Dieser Beschluss sei im Haushalt nicht berücksichtigt worden.

Dem Antrag 03/4 wird einstimmig zugestimmt.

Weiter bemerkt der Berichterstatter zum Antrag 03/5, der Haushaltsvermerk
bei Titel 422 03 müsse ergänzt werden. Die Ergänzung sei bereits im Nach-
trag zum Staatshaushaltsplan für 1999 enthalten gewesen.

Dem Antrag 03/5 wird einstimmig zugestimmt.
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Ein Abgeordneter der CDU wirft die Frage auf, inwieweit das Haushaltskon-
solidierungskonzept der Bundesregierung Baden-Württemberg betreffe und
welche Mehraufwendungen gegebenenfalls auf Baden-Württemberg dadurch
zukämen, dass gewisse Kosten nicht mehr in vollem Umfang vom Bund ge-
tragen würden.

Der Innenminister antwortet, der Bund wolle sich aus der Finanzierung der
bisher von ihm getragenen technischen Ausstattung der Bereitschaftspolizei
in mehreren Stufen zurückziehen. Im Jahr 2000 sei nur mit einem geringen
Rückgang von rund 37 auf rund 32 Millionen DM zu rechnen. Im nächsten
Jahr werde der Bund hingegen nur noch 6 Millionen DM und dann nichts
mehr übernehmen. Die völlige Kürzung der Mittel für die technische Ausstat-
tung der Bereitschaftspolizei durch den Bund mache für Baden-Württemberg
einen Betrag von rund 2,5 Millionen DM aus. Alle Bundesländer seien gegen
die Kürzung. Der Bundesinnenminister habe in einer der letzten Besprechun-
gen gesagt, er wolle sein Bestes geben, um die Kürzung rückgängig zu ma-
chen. Bei der letzten Besprechung habe er aber mitteilen müssen, dass ihm
dies nicht gelungen sei, sondern der Bundesfinanzminister ihm gegenüber
geäußert habe, auf die Kürzung könnte nur dann verzichtet werden, wenn im
Ressort des Bundesinnenministeriums eine Gegenfinanzierung gefunden
würde. Dies sei aber nicht möglich.

Der Bund vertrete die Auffassung, dass die Bereitschaftspolizei Ländersache
sei. Dabei werde das Argument unterschlagen, dass die Bereitschaftspolizei
sehr oft auch bundesweit eingesetzt werde. Mit gewissem Unbehagen denke
er an künftige bundesweite Einsätze im Zusammenhang mit Castortranspor-
ten. Nach seiner Auffassung sei es nicht ganz fair, dass sich der Bund aus der
Finanzierung der technischen Ausstattung der Bereitschaftspolizei zurückzie-
he.

Der Abgeordnete der CDU wirft die Frage auf, ob vom Bund Gebühren für
den bundesweiten Einsatz der Bereitschaftspolizei verlangt werden könnten.

Der Innenminister erwidert, für bundesweite Einsätze der Bereitschaftspoli-
zei würden jeweils Kostenrechnungen ausgestellt.

Ein Abgeordneter der SPD führt zum Antrag 03/22 aus, seit 1987 würden
auch Frauen in den Polizeidienst des Landes aufgenommen. Zuvor seien nur
bei der Kriminalpolizei Frauen beschäftigt worden. Zwischenzeitlich betrage
der Frauenanteil bei der Polizei weit über 30 %. Wegen Schwangerschaften
und Familienurlaubs seien ständig rund 200 weibliche Polizeibeamte nicht
im Dienst. Die Tendenz sei steigend. Absehbar sei, dass bei der Polizei im-
mer mehr Präsenzprobleme entstünden, weil eine Stelle während des Mutter-
schaftsurlaubs nicht anderweitig besetzt werden könne. Im Gegensatz zur
Regelung für die Schulen gebe es für die Polizei aber keine Reserve, auf die
kurzfristig zurückgegriffen werden könne. Notwendig sei eine Entlastung
durch die zusätzliche Ausbildung von Nachwuchskräften für die Polizei. Die
Finanzierung dafür sei verhältnismäßig einfach, weil ab dem Zeitpunkt, ab
dem die Frauen Mutterschaftsurlaub beanspruchten, für sie kaum mehr
Kosten anfielen. Nachdem allgemein anerkannt werde, dass die innere Si-
cherheit wichtig sei, sollte dem Antrag zugestimmt werden.

Ein Abgeordneter der CDU stellt fest, die CDU-Fraktion begrüße, dass sich
der Anteil der Polizeibeamtinnen erhöhe. Dass sich durch Mutterschafts- und
Erziehungsurlaub Probleme bei der Präsenz ergäben, sei klar. Deswegen sei
der Antrag in der Zielsetzung richtig. Zunächst müssten aber als Entschei-
dungsgrundlage Zahlen über die Entwicklung des Mutterschaftsurlaubs im
Polizeidienst erhoben werden. Er kündige hierzu einen Berichtsantrag seiner
Fraktion an, dem dann gegebenenfalls ein Entschließungsantrag folgen werde.
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Eine Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen betont, ihr liege der Antrag
natürlich schon aus frauenpolitischen Gründen am Herzen. Denn eine junge
Frau werde sehr viel schwerer als ein Mann für eine Position akzeptiert,
wenn durch das „Risiko“ der Schwangerschaft ihre Kollegen eine zusätzliche
Arbeitsbelastung befürchten müssten.

Die Stellen in der Polizei seien nicht die bestbezahlten in der Verwaltung.
Lehrer würden beispielsweise wesentlich besser bezahlt. Deshalb sei es
denkbar, dass in Ehen, in denen der Mann Polizist sei und die Frau eine ande-
re berufliche Tätigkeit ausübe, zunehmend auch von Männern Erziehungsur-
laub genommen werde, weil sich das besser rechne. Daher frage sie den In-
nenminister, ob sich schon eine Tendenz abzeichne, dass Männer in steigen-
der Zahl Erziehungsurlaub nähmen, oder ob deren Prozentsatz noch immer
so verschwindend gering wie vor einigen Jahren sei.

Der Innenminister teilt mit, die Zahl der männlichen Polizeibeamten, die Er-
ziehungsurlaub nähmen, liege bei unter zehn.

Ein Abgeordneter der CDU weist als Mitglied des Finanzausschusses, der
auch Fachausschuss für die Steuerverwaltung sei, darauf hin, dass es in der
Steuerverwaltung einen Frauenanteil von über 50 % gebe. Wenn man jetzt
dem Antrag für die Polizei zustimme, werde man gezwungen sein, auch in
der Steuerverwaltung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dies würde
zu gewaltigen Kosten führen.

Der Staatssekretär im Finanzministerium hebt hervor, dass der Erziehungsur-
laub ein Problem der Gesamtverwaltung sei. Andere Landesverwaltungen mit
einem höheren Frauenanteil müssten es noch schaffen, umfangreiche Stellen-
einsparungen in ihrem Haushalt unterzubringen. Eine Sonderregelung gebe
es bisher nur für den Lehrerbereich. Falls man auch in anderen Bereichen ei-
ne entsprechende Regelung vornehmen wolle, sei eine Gesamtlösung erfor-
derlich. Eine Umfrage bei den Ressorts habe ergeben, dass dadurch der Haus-
halt jährlich um 40 bis 50 Millionen DM zusätzlich belastet würde. Er bitte,
dies zu berücksichtigen, und warne davor, jetzt fachressortspezifische Ein-
zellösungen vorzunehmen.

Der Abgeordnete vom Bündnis 90/Die Grünen entgegnet, er könne die Argu-
mentation des Abgeordneten der CDU und des Staatssekretärs nicht nach-
vollziehen. Bei den Lehrern, die die größte Gruppe in der Landesverwaltung
darstellten, gebe es eine Personalreserve für den Erziehungsurlaub, und es
widerspreche der Gleichbehandlung, dass man den Lehrerbereich einseitig
bevorzuge und andere Verwaltungsbereiche ausschließe. Da die CDU-Frakti-
on dem Thema innere Sicherheit große Bedeutung zumesse und jetzt schon
200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte beim Streifendienst fehlten, müs-
ste die CDU-Fraktion dem Antrag eigentlich sofort zustimmen. Natürlich
müsste man sich dann auch entsprechende Maßnahmen in anderen Bereichen
überlegen.

Er sei sehr gespannt auf die Ausführungen des Finanzministers zu den Mehr-
kosten. Seiner Meinung nach könnten sich Mehrkosten nur dann ergeben,
wenn man den kompletten Ersatz für alle Personen, die sich gegenwärtig im
Erziehungsurlaub befänden, neu ausbilde. Seine Fraktion habe vorgeschla-
gen, zunächst nur einen Einstieg für diejenigen zu machen, die in diesem Jahr
zusätzlich in den Erziehungsurlaub gingen. Für diese seien die entsprechen-
den Mittel für das ganze Jahr in den Haushalt eingestellt. In diesen Fällen
würden Haushaltsmittel eingespart, und nur ein relativ kleiner Teil dieser
Mittel müsse für die neu Auszubildenden ausgegeben werden. Denn jemand,
der in Erziehungsurlaub gehe, sei in Besoldungsgruppe A 8 oder A 9, jemand
der neu eingestellt werde, erhalten Antwärterbezüge nach A 4 oder A 5, und
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die Differenz reiche völlig aus, um die entsprechenden Sonderzahlungen zu
leisten. Insofern sei das haushaltstechnische Risiko gering.

Ein Abgeordneter der SPD äußert, sein SPD-Kollege habe zu Recht darauf
hingewiesen, dass man zunächst einen ersten Schritt machen müsse. Der Ab-
geordnete der CDU und der Staatssekretär hätten gleich vom zweiten Schritt
geredet. Selbstverständlich ergebe sich überall dort, wo weibliche Beschäf-
tigte vorhanden seine, das gleiche Problem. Deshalb müsse man politisch
festlegen, in welchem Umfang man Ersatz schaffe. Um diese politische Ent-
scheidung treffen zu können, müsse man ausgebildetes Ersatzpersonal zur
Verfügung haben. Da aber bei der Polizei keine Einstellungsreserven vorhan-
den seien, bestehe hier diese Entscheidungsmöglichkeit nicht. Bei den Lehre-
rinnen stünden zusätzliche Lehrerinnen auf der Warteliste, sodass man dort,
wenn man politisch entscheide, eine bestimmte Anzahl von Stellen zu erset-
zen, Personen von der Warteliste nachrücken lassen könne. Das Gleiche gelte
für die Finanzverwaltung, wo mehr ausgebildete Steuerfachleute zur Verfü-
gung stünden, als eingestellt würden. Deshalb habe der SPD-Kollege zur Be-
gründung des Antrags vorgetragen, dass zunächst einmal die Ausbildungska-
pazität maßvoll erhöht werden müsse.

Die CDU-Fraktion sollte jetzt diesem Antrag zustimmen. Dann könne sie
ihren Berichtsantrag einbringen, und aufgrund dieses Berichtsantrags könne
dann politisch entschieden werden, in welchem Umfang ein Personalersatz
für den Erziehungsurlaub vorgesehen werde.

Ein Abgeordneter der FDP/DVP erklärt, zunächst einmal müsse aufgelistet
werden, wie groß das Problem sei und in welchen Polizeidienststellen es sich
besonders stelle. Dann werde man dort eine sachgerechte Entscheidung im
Sinne der Erhöhung der Ausbildungskapazität treffen, da man ja keine Poli-
zeibeamtinnen oder Polizeibeamte auf dem freien Markt einkaufen könne.

Die Rechnung, die der Kollege des Bündnisses 90/Die Grünen aufgestellt ha-
be, sei völlig wirr und nicht nachvollziehbar.

Der Abgeordnete der CDU macht darauf aufmerksam, dass durch die Organi-
sationsreform bei der Polizei Stellen für die Präsens vor Ort freigesetzt wür-
den. Dies müsse man in Betracht ziehen.

Hier werde so getan, als ob es derzeit gar nicht möglich wäre, den Ausfall bei
der Polizei zu verkraften. Ab Herbst dieses Jahres gebe es aber Polizeibeamte
zur Anstellung. Diese könnten als beamtete Hilfskräfte auf Stellen von Be-
amtinnen, die sich im Erziehungsurlaub befänden, geführt werden. Dies sei
möglich, wenn auch etwas umständlich. Anlässlich des Berichtsantrags müs-
se dargestellt werden, welche Möglichkeiten ab Herbst 2000 schon bestün-
den.

Der Abgeordnete der SPD bemerkt, den von dem Abgeordneten der CDU ge-
forderten Bericht habe der Innenminister bereits im Sommer letzten Jahres
gegeben, sodass die Daten bekannt seien.

Der Innenminister erklärt, er habe die Diskussion mit gespannter bis freudi-
ger Erwartung verfolgt. Da der CDU-Kollege, dessen Kompetenz im Finanz-
ausschuss unbestritten sein dürfte, von der Steuerverwaltung gesprochen ha-
be, wolle er nur darauf hinweisen, dass die Situation bei der Polizei eine an-
dere sei als bei der Steuerverwaltung. Die Steuerverwaltung könne sich,
wenn dort jemand wegen Erziehungsurlaub ausfalle, mit befristeten Ange-
stelltenverträgen behelfen, während Polizeibeamtinnen nur durch Beamte er-
setzt werden könnten. Deshalb lasse sich bei der Steuerverwaltung das Pro-
blem wesentlich leichter bewältigen.
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Der Ausschussvorsitzende bemerkt, der Innenminister würde, wenn er mit-
stimmen dürfte, dem Antrag wohl zustimmen.

Ein Abgeordneter der SPD richtet an den Innenminister die Frage, ob dieser
für den Antrag spreche.

Der Innenminister wiederholt, dass er sich, nachdem der Abgeordnete der
CDU die Steuerverwaltung erwähnt habe, verpflichtet fühle, darauf hinzu-
weisen, dass sich die Steuerverwaltung viel leichter als die Polizei behelfen
könne.

Der Antrag 03/22 wird mit 12 : 9 Stimmen abgelehnt.

Dem Kapitel 0316 wird mit 12 : 9 Stimmen zugestimmt.

Kapitel 0317 – Akademie der Polizei

Einstimmig beschlossen.

Kapitel 0318 – Landeskriminalamt

Mit 14 : 7 Stimmen angenommen.

Kapitel 0319 – Landesamt für Verfassungsschutz

Ein Abgeordneter vom Bündnis 90/Die Grünen führt aus, mit dem Antrag
03/31 werde eine unbefristete Stellenbesetzungssperre beim Landesamt für
Verfassungsschutz beantragt, weil seit dem Ende des Ost-West-Konflikts im-
mer noch keine Debatte über den Bedeutungsverlust des Landesamts für Ver-
fassungsschutz geführt worden sei. Stattdessen habe man immer wieder ver-
sucht, neue Aufgabenfelder für den Verfassungsschutz zu finden. Beispiels-
weise habe die Beobachtung der Scientology-Organisation ergeben, dass die
Gefährdungslage weitaus geringer sei, als man bisher angenommen habe. Bis
zum Einstieg in eine Diskussion über die zukünftigen Aufgaben des Landes-
amts für Verfassungsschutz erscheine eine unbefristete Stellenbesetzungs-
sperre angebracht. Die Auffassung, dass das Landesamt auch weiterhin not-
wendig sein werde, werde inzwischen auch von seiner Fraktion geteilt, nicht
zuletzt aufgrund entsprechender Vorkommnisse im Landtag. Dem Landesamt
werde in Zukunft insbesondere die Aufgabe der Beobachtung rechtsextremi-
stischer Bestrebungen zukommen. Dazu werde es aber nicht mehr die heute
vorhandene Stellenzahl benötigen.

Der Antrag 03/31 wird gegen eine Stimme bei zwei Stimmenthaltungen
abgelehnt.

Ein Abgeordneter der REP begründet die Anträge 03/8 und 03/9. Da die
früheren Aufgabenfelder erfreulicherweise nicht mehr in gleichem Maße be-
stünden, seien die Republikaner dafür, das Landesamt für Verfassungsschutz
generell aufzulösen und das Personal zum Schutz der Bürger in den Polizei-
dienst zu überführen. Zumindest aber sollten die Mittel bei Titel 545 01
gekürzt werden, weil sie in der bisherigen Höhe nicht mehr notwendig seien.

Gegen zwei Stimmen werden die Anträge 03/8 und 03/9 abgelehnt.

Das Kapitel 0319 wird bei vier Gegenstimmen beschlossen.
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Kapitel 0320 – Logistikzentrum der Polizei

Der Berichterstatter führt zum Antrag 03/6 aus, das Logistikzentrum der Poli-
zei beliefere auch Kundengruppen aus den Bereichen der Justiz, des UVM
und der Kommunen. Der bisherige Personalbestand berücksichtige lediglich
die Versorgung der gesamten Polizei. Damit das Logistikzentrum wirtschaft-
lich betrieben werden könne, sollten ihm durch die beantragte Ergänzung des
Haushaltsvermerks Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden. Bei Bedarf
solle es zusätzliche Angestellten- oder Arbeiterstellen schaffen können. Da-
bei seien die Wirtschaftlichkeit, die Verfahrensregeln des Innenministeriums
und das geltende Tarifrecht zu beachten.

Der Antrag 03/6 wird einstimmig angenommen.

Ein Abgeordneter der SPD bemerkt, das Logistikzentrum arbeite mit erhebli-
chen Krediten, um die von den Lieferanten bezogene Ware bezahlen zu kön-
nen. Die Mittel würden erst einige Monate später vom Finanzministerium
überwiesen. Deshalb frage er, ob die notwendigen Kreditmittel erhöht wer-
den könnten, damit dem Logistikzentrum nicht weitere Kosten entstünden.

Der Innenminister berichtet, sein Haus habe in Verhandlungen mit dem Fi-
nanzministerium erreicht, dass ein Betriebsmittelkredit bis zur Obergrenze
von 5 Millionen DM – bisher 3 Millionen DM – eingeräumt werde.

Das Kapitel 0320 wird einstimmig genehmigt.

Kapitel 0321 – Fachhochschule Villingen-Schwenningen
– Hochschule für Polizei –

Einstimmig beschlossen.

Kapitel 0330 – Eingliederung

Der Ausschussvorsitzende ruft Ziffer 2 des Antrags 03/1 der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP/DVP auf. Es gehe hier um zwangsläufige
Ausgaben, die durch eine bundesgesetzliche Regelung entstünden.

Ein Abgeordneter der SPD fragt, warum dies kein Berichterstatterantrag sei.

Der Vorsitzende äußert die Vermutung, die Notwendigkeit des Antrags sei
nicht vom Ministerium, sondern von den antragstellenden Fraktionen be-
merkt worden.

Der Abgeordnete der SPD erwidert, dies halte er zwar für unwahrscheinlich,
aber es wäre immerhin eine Erklärung. Ihm gehe es hier um eine Prinzipien-
frage.

Der Ziffer 2 des Antrags 03/1 wird einstimmig zugestimmt.

Der Vorsitzende ruft den Antrag 03/10 auf, mit dem die Mittel für Spätaus-
siedler reduziert werden sollten.

Gegen eine Stimme wird der Antrag 03/10 abgelehnt.

Ein Abgeordneter der SPD begründet den Antrag 03/27 mit dem Hinweis,
dass vor allem die Integration junger Spätaussiedler erhebliche Probleme ver-
ursache. Die Probleme, die man bei der Eingliederung nicht löse, kämen spä-
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ter auf die Polizei und den Strafvollzug zu. Deshalb sollten die Mittel für so-
ziale Beratung und Betreuung von Spätaussiedlern erhöht werden.

Der Antrag 03/27 wird mit 13 : 8 Stimmen abgelehnt.

Ein Abgeordneter der REP bemerkt zum Antrag 03/11, das Haus der Heimat
sei ursprünglich eine gute Einrichtung gewesen, die man besser „Haus der
Heimatvertriebenen“ hätte nennen sollen. Inzwischen aber stellten die Ver-
triebenen im Haus der Heimat eher eine Minderheit dar. Da diese Entwick-
lung wahrscheinlich unumkehrbar sein werde, sehe die Fraktion Die Republi-
kaner keine Veranlassung, das Haus der Heimat weiterzuführen.

Gegen eine Stimme wird der Antrag 03/11 abgelehnt.

Der Abgeordnete der REP äußert, der Antrag 03/12 habe zum Ziel, bei der
Osterweiterung der EU das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Gegen zwei Stimmen wird der Antrag 03/12 abgelehnt.

Das Kapitel 0330 wird gegen sieben Stimmen angenommen.

Kapitel 0331 – Flüchtlingsaufnahme

Ein Abgeordneter der SPD bemerkt, die SPD-Fraktion habe durch Nachfra-
gen festgestellt, dass die Ansätze für die Flüchtlingsunterbringung bei wei-
tem zu hoch seien. Deshalb sehe der Antrag 03/23 eine Reduzierung der Be-
wirtschaftungskosten vor.

Der Antrag 03/23 wird mit 12 : 9 Stimmen abgelehnt.

Ein Abgeordneter der REP verweist zu den Anträgen 03/13 bis 03/17 auf die
Begründungen. Die zurückgehenden Flüchtlingszahlen müssten sich auch auf
den Landeshaushalt auswirken.

Gegen zwei Stimmen werden die Anträge 03/13 bis 03/17 abgelehnt.

Der Abgeordnete der REP verweist auch zum Antrag 03/18 auf die Begrün-
dung.

Gegen zwei Stimmen wird der Antrag 03/18 abgelehnt.

Das Kapitel 0331 wird mit 12 : 9 Stimmen beschlossen.

Der Ausschussvorsitzende weist darauf hin, dass bei den einzelnen Kapiteln
jeweils auch die Stellenpläne mit aufgerufen und mit beschlossen worden sei-
en. Diesen Hinweis, der generell gelte, wolle er nicht bei jedem Einzelplan
wiederholen.

Bei der Resteberatung in der 54. Sitzung des Finanzausschusses am 26. Janu-
ar 2000 wird zunächst das Kapitel 0302 Titel 526 69 mit dem vom Innenmi-
nisterium dazu vorgelegten Schreiben vom 25. Januar 2000 aufgerufen, das
diesem Ausschussbericht als Anlage beigefügt ist.

Folgende Haushaltspositionen wurden aufgerufen:

Kapitel 0302 – Allgemeine Bewilligungen

Der Finanzausschuss nimmt von dem hierzu vorgelegten Schreiben des In-
nenministeriums Kenntnis.

Titel 526 69 wird ohne förmliche Abstimmung genehmigt.
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Kapitel 0303 – Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

Mit 14 : 7 Stimmen verfallen die Änderungsanträge 03/25 und 03/28 der
Ablehnung.

Titel 422 01 ohne förmliche Abstimmung genehmigt.

Kapitel 0304 – Regierungspräsidium Stuttgart

Der Ausschussvorsitzende macht hier darauf aufmerksam, der Finanzaus-
schuss habe von dem Schreiben des Innenministeriums vom 25. Januar 2000
bereits insgesamt Kenntnis genommen.

Kapitel 0307 – Regierungspräsidium Tübingen

Kapitel 0330 – Eingliederung

Bei diesen beiden Kapiteln bittet ein Abgeordneter der SPD um eine Äuße-
rung seitens der CDU, nachdem er als Berichterstatter informiert worden sei,
dass der Berichterstatterantrag 03/2 geändert werden solle.

Ein Abgeordneter der CDU berichtet, die Leitstelle Arzneimittelüberwachung
beim Regierungspräsidium erfordere drei zusätzliche Stellen, die beim Stel-
lenteil des Innenministeriums beschlossen werden sollten. Der Ministerrat
habe ursprünglich vorgesehen, im Gegenzug 1,5 Stellen beim Einzelplan des
Innenministeriums und 1,5 Stellen beim Einzelplan des Sozialministeriums
zu streichen. Die zur Streichung vorgesehenen Stellen seien jedoch mit k.w.-
Vermerken versehen. Deshalb hätten die beiden Koalitionsfraktionen be-
schlossen, die Streichung von drei anderen Stellen zu verlangen. Demnach
müssten im Berichterstatterantrag 03/2 von Abschnitt I die Ziffer 2 und von
Abschnitt II die Ziffer 1 gestrichen werden.

Der Berichterstatter erklärt sich mit dieser Änderung einverstanden.

Ein Abgeordneter der SPD bittet um Auskunft seitens des Ministeriums, wel-
che Ausbildung die Inhaber der vorgesehenen zusätzlichen Stellen haben
müssten.

Der Ministerialdirektor des Sozialministeriums stellt fest, die genannten 
A-13-Stellen sollten mit Pharmazeuten besetzt werden, die im Bereich der
Arzneimittelüberwachung tätig würden. Für diese Aufgabe stünden derzeit
nur 8,5 Stellen zur Verfügung, weitere Pharmazeuten würden aber dringend
benötigt. Die Pharmaindustrie sei im Interesse des Exports auf eine gute Arz-
neimittelüberwachung angewiesen, zumal die Importländer Kanada und USA
Zertifikate bei der Einfuhr von Arzneimitteln verlangten.

Danach stimmt der Finanzausschuss dem Änderungsantrag 03/2 in der
vom Abg. Winckler CDU modifizierten Fassung einstimmig zu.

26. 01. 2000

Kielburger
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